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Drogen- und Menschenschmuggel 
Heute erhielt ich eine E-Mail mit folgendem Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Schneider, 

einen Kommentar kann ich mir dann nicht verkneifen:

Was mir bei all den Diskussionen über die Grenzzustände bspw. in Ungarn, Serbien usw. 
auffiel, ist die Auslassung der  Tatsache, dass die "wichtigste" Drogenschmuggelroute -  
die  sog.  Balkanroute -  genau die  ist,  auf  der  jetzt  unkontrolliert  auch "Flüchtlinge" 
unterwegs sind.
Es ist mir schleierhaft, wie der Drogenschmuggel auch nur behindert werden soll, wenn nicht  
mal der Menschenschmuggel bzw. das völlig ungehinderte illegale Passieren von Grenzen 
durch Menschenmassen unter Kontrolle ist.
Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass der Heroinmarkt in der BRD in den nächsten 
Wochen überquellen wird. 

[...]“

   

Was deutsche Politiker aller Farben den dummen deutschen Gutmenschen gerne verschweigen: 

Auch die Beihilfe zur Straftat  der unerlaubten Einreise ist  strafbar,  und dazu gehört  auch die  
„psychische Beihilfe“ in Form einer widerrechtlichen „Willkommenskultur“!

URL: http://www.institut-fuer-asylrecht.de/RL_2002-90-EG.pdf

Die illegale Einreise ist eine schwere Straftat und die Behörden des Rechtsstaates sind nach Artikel 20 
Abs. 3 GG verpflichtet, Straftaten zu verhüten oder zu verfolgen. 

„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ (Artikel 20 Abs. 4 GG) 

* * *
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